
Gebührenermäßigung nach § 54 Abs. 2 
der Reichskostenordnung

Nach RKO § 54 Abs. 1 wird für die Eintragung eines 
Eigentümers oder von Miteigentümern in das Grundbuch 
die volle Gebühr nach dem Werte der Sache erhoben. 
Diese Gebühr ermäßigt sich nach RKO § 54 Abs. 2 auf 
die Hälfte bei Eintragung des Ehegatten oder von Ab
kömmlingen des eingetragenen Eigentümers, einschließ
lich der an Kindes Statt angenommenen Personen, 
auch wenn die Genannten infolge der Auseinander
setzung des Gesamtguts einer Gütergemeinschaft oder 
eines Nachlasses oder wenn sie nachträglich als Mit
eigentümer von Grundstücken eingetragen werden, die 
zu einer Gütergemeinschaft gehören; bei der Eintra
gung infolge einer Erbauseinandersetzung oder der 
Auseinandersetzung einer Gütergemeinschaft macht es 
keinen Unterschied, ob inzwischen die Erben oder die
jenigen, die die Gütergemeinschaft fortgesetzt haben, 
im Grundbuch eingetragen worden sind oder nicht.

Die Gebührenermäßigung tritt demnach nur ein, 
wenn die begünstigten Personen in der vom Gesetz 
erforderten näheren Beziehung zu dem eingetragenen 
Eigentümer stehen. Weitere Voraussetzung ist grund
sätzlich, daß der Ehegatte oder Abkömmling U n m i t 
t e l b a r e r  Nachfolger im Eigentum des eingetrage
nen Eigentümers ist, also zwischen dem Eigentum des 
Eingetragenen und dem des Begünstigten kein anderes 
Eigentum an dem betreffenden Grundstück bestanden 
hat. Dies ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut des 
§ 54 Abs. 2, der ausdrücklich die Vergünstigung ein- 
treten läßt, „ a u c h  wenn die Genannten (die Ab
kömmlinge) infolge der Auseinandersetzung eines ... 
Nachlasses ... eingetragen werden“. Denn dieser Zu
satz wäre ohne Sinn, wenn man die Vergünstigung an 
die bloße Tatsache knüpfen wollte, daß der Vorfahr 
im Augenblick der Eintragung des Abkömmlings noch
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§§ 249 ff. BGB.
Schadensersatz durch Naturalrestitution. — Die Ver

urteilung zu Schadensersatz durch Lieferung eines 
Brillantringes im Friedenswert von 1000 Mk. verstößt 
nicht gegen die Preisvorschriften.

OLG Gera, Urteil vom 13.4.1948 — 5 U. 341/47.
Die Kl. übergab Anfang 1947 der Bekl. einen in Pla

tin gefaßten Brillantring zur Ausbesserung. Nach Ab
lauf der für die Ausbesserung vereinbarten Zeit ver
langte die Kl. den Ring schließlich unausgebessert zu
rück, worauf ihr von der Bekl. ohne nähere Aufklä
rung mitgeteilt wurde, daß der Ring abhanden gekom
men sei. Die Bekl. erkannte ihre Schadensersatzpflicht 
an und verpflichtete sich auf Grund von Verhand
lungen, bei denen sie den Friedenswert des Ringes mit 
1000 Mk. bezifferte, schriftlich, der Kl. bis zum 1. 8.1947 
einen vollwertigen Ersatzring zu liefern. Dies ist nicht 
geschehen.

Mit der Klage verlangte die Kl. Verurteilung der 
Bekl. zur Lieferung eines Brillantringes im Friedens
wert von 1000 Mk. Das LG hat nach diesem Klage
antrag erkannt.

Gegen dieses Urteil hat die Bekl. Berufung eingelegt 
und erneut geltend gemacht, daß sie sich bei der 
Abgabe der Ersatzerklärung über den Wert des Ringes 
geirrt habe und daß ihr unter den gegenwärtigen 
Preisverhältnissen die Beschaffung eines Ersatzringes 
nicht zuzumuten sei. Sie führt weiter aus, daß die 
getroffene Ersatzvereinbarung gegen das gesetzliche 
Verbot der Preiserhöhung verstoße und aus diesem 
Grunde, wie auch deshalb unwirksam sei, wejl die 
Feststellung des der Ersatzleistung zugrunde zu legen
den Wertes nicht mit hinreichender Sicherheit be
stimmbar sei.

Die Kl. hat Zurückweisung der Berufung, hilfsweise 
Verurteilung der Bekl. zur Lieferung eines Brillant
ringes, der nach dem Urteil eines Sachverständigen in 
der Zeit vor dem 1.9.1939 1000 RM gekostet habe, 
beantragt.

Das OLG hat die Berufung zurückgewiesen.

als Eigentümer eingetragen ist, da es dann ja gar nicht 
darauf ankäme, von wem und aus welchem Grunde 
der Abkömmling das Eigentum an dem Grundstück 
erwirbt. (Vgl. hierzu: Jonas-Melsheimer-Homig-
Stemmler, Reichskostenordnung, 4. Aufl. § 54 Anm. Ill,1
S. 432 und die dort angeführte Rechtsprechung.) Ein 
starres Festhalten an dem Erfordernis der Unmittel
barkeit in der Rechtsnachfolge kann jedoch zu gewissen 
Härten führen, wie folgender Fall zeigt, der Gegen
stand einer Entscheidung des Kammergerichts (vgl. 
HRR 1938 Nr. 482) war:

Der Erblasser hatte die Kinder seiner Tochter zu 
Erben bestimmt, der Tochter selbst aber nur ein Grund
stück als Vermächtnis ausgesetzt; die auf Grund der 
Auflassung des Grundstücks an die Tochter erfolgte 
Eintragung in das Grundbuch erforderte die volle 
Gebühr nach RKO § 54 Abs. 1, obgleich der als Eigen
tümer noch eingetragene Erblasser Vorfahr der neu- 
einzutragenden Eigentümerin war. M. E. darf man 
jedoch die an sich verlangte Unmittelbarkeit in der 
Rechtsnachfolge nicht zu eng auslegen. Es ist doch auf 
jeden Fall der Wille der Kostenordnung, den Grund
stückserwerb in Fällen naher familiärer Beziehung 
zwischen dem Veräußerer und Erwerber zu begünsti
gen. Und wenn das Gesetz selbst von dem Erfordernis 
der Unmittelbarkeit in der Rechtsnachfolge dann ab
sieht, wenn ein Abkömmling des eingetragenen Eigen
tümers infolge der Auseinandersetzung eines Nach
lasses eingetragen wird, dann sollte das gleiche auch 
gelten bei der Eintragung eines Abkömmlings auf 
Grund eines zu seinen Gunsten von dem eingetragenen 
Eigentümer angeordneten Vermächtnisses. Meine An
sicht geht daher dahin, daß auch in Fällen der genann
ten Art nur die Gebühr nach RKO § 54 Abs. 2 erhoben 
werden dürfte. Rechtspflegeranwärter W. Schöne,

Pulsnitz (Sachsen)

r e c h u n g
Aus den Gründen:

Die Schadensersatzpflicht der Bekl. ist dem Grunde 
nach unstreitig. ...

Streitig ist jedoch die Art und Weise, in welcher der 
Schadensersatz zu leisten ist. Grundsätzlich hat nach 
§ 249 BGB Schadensersatz in der Wiederherstellung 
des früheren Zustandes zu bestehen. Sie erfolgt bei 
der Verpflichtung zur Ersatzleistung für den Verlust 
bestimmter Sachen in der Regel durch Verschaffung 
einer gleichartigen und gleichwertigen Sache, und zwar 
auch dann, wenn es sich — wie hier — nicht um eine 
vertretbare Sache handelt. Das wurde schon früher, 
wo diese Frage keine große Rolle spielte, gelegentlich 
angenommen und ist jetzt ziemlich allgemein aner
kannt (s. aus der neueren Rechtsprechung die Ent
scheidungen des OLG Hamm vom 11.12.1946 und 19.12. 
1947 — MDR 47 S. 100 und 48 S. 178). Danach würde die 
Bekl. grundsätzlich der Kl. einen Ring von gleicher 
Beschaffenheit und gleichem Werte wie der abhanden 
gekommene zu liefern haben.

Dieser Verpflichtung zur Wiederherstellung kann sich 
der Schuldner nur entziehen, wenn sie auch in dem 
gedachten Sinne der Leistung eines Ersatzstückes aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich oder 
dem Schuldner wenigstens nicht zuzumuten ist (sei es 
wegen sog. wirtschaftlicher Unmöglichkeit oder aus 
anderen Gründen). Eine Unterart des letzten Falles ist 
nach dem Gesetz (§ 251 Abs. 2 BGB) auch dann gegeben, 
wenn die Ersatzbeschaffung dem Schuldner nur mit 
imverhältnismäßigen Aufwendungen möglich wäre, 
denn diese Bestimmung deckt sich nicht völlig mit dem 
Begriff der wirtschaftlichen Unmöglichkeit, der grund
sätzlich strengere Voraussetzungen hat.

Vorliegend ist keiner der möglichen Befreiungsgründe 
für die Bekl. gegeben. Die Ersatzbeschaffung ist recht
lich durch Verbotsgesetze nicht unmöglich gemacht; 
Schmucksachen unterliegen keiner Zwangsbewirtschaf
tung. Eine Beschaffung ist wenigstens für eine größere 
Fachflrma wie die Bekl. mit ihren mannigfachen Be
ziehungen auch tatsächlich möglich. Es kann sich also 
nur noch fragen, ob sie ihr nach Lage des Falles nicht 
zuzumuten ist. Das ist zu verneinen. Dafür, daß eine
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